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KENNZEICHNUNGEN

1. Bergbau

Die Bebauungsplanfläche liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Lothringen" im Eigentum der
RAG Aktiengesellschaft, Shamrockring 1 in 44623 Herne sowie über den auf Eisenerz verliehenen
Bergwerksfeldern „Kirchharpen IV" und „Kirchharpen V", beide im Eigentum der GfV Gesellschaft für
Vermögensverwaltung GmbH, Flamingoweg 1 in 44139 Dortmund.

Im Planbereich hat lediglich Steinkohlenbergbau in „tiefen" Bereichen stattgefunden. Auch heute noch
einwirkungsrelevanter tages-/oberflächennaher Altbergbau ist im Planbereich nicht möglich (Überdeckung des
Steinkohlengebirges ca. 150 m).

Außerdem liegt die Bebauungsplanfläche im Schnittpunkt mehrerer auf Kohlenwasserstoffe (hier Grubengas)
verliehener Erlaubnis- bzw. Bewilligungsfelder. Inhaberin dieser Felder sind die A-TEC Anlagentechnik GmbH,
Schulstraße 11 in 46519 Alpen sowie die Minegas GmbH, Rüttenscheider Straße 1-3 in 45128 Essen.

Mit bergbaulichen Einwirkungen (Bodenbewegungen) aus dieser befristeten Aufsuchungserlaubnis bzw.
Gewinnungsbewilligung auf die Bebauungsplanfläche ist nicht zu rechnen.

2. Altlasten

Das Plangebiet wird als Altlastenfläche im städtischen Altlastenkataster gemäß § 11 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) in Verbindung mit § 8 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) geführt. Es handelt sich hierbei um
das Betriebsgelände des ehemaligen Kalksandsteinwerkes (Kataster-Nr. 3/4.04). Außerdem befanden sich im
südlichen und nördlichen Randbereich Gleistrassen. Im nördlichen Bereich der öffentlichen Grünfläche liegt zudem
eine stillgelegte Kokereigasleitung. Diese wurde im Bereich der nordwestlichen Rigole unter fachgutachterlicher
Aufsicht ausgebaut und entsorgt. Für den weiteren östlichen Verlauf der Leitung liegen fachgutachterliche
Beurteilungen vor, wonach die Leitung gesichert im Untergrund verbleibt.

Die Fläche grenzt im Westen an die untersuchte und teilsanierte Fläche des im Altlastenkataster geführten
Altstandortes der ehemaligen Zeche & Kokerei Lothringen IV (Kataster-Nr. 3/3.04).

3. Ausgasungen aus dem Karbongebirge

Das Grundstück liegt in der Zone 2 der Karte der potentiellen Grubengasaustrittsbereiche im Stadtgebiet Bochum
(Hollmann, November 2000; überarbeitet im April 2005).

Gemäß dem Gutachten "Potentielle Gefährdungsbereiche aus Methanzuströmungen im Stadtgebiet Bochum" sind
im gesamten Bereich kritische, aus dem Steinkohlengebirge stammende Methanzuströmungen hinreichend
wahrscheinlich.

Aufgrund der meist diffus auftretenden Gaszuströmungen werden in Abstimmung mit der Bezirksregierung
Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW Untersuchungen für erforderlich gehalten, die mit der Unteren
Bodenschutzbehörde abzustimmen sind. Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse sind dann bei
Neubauvorhaben und bei Tiefbaumaßnahmen gegebenenfalls Vorsorgemaßnahmen einzuplanen, die durch einen
Sachverständigen zu konzipieren sind. Da es zur bautechnischen Beherrschung von Methanaustritten bislang
keine technischen Normen oder einheitliche Ausführungsrichtlinien gibt, bieten das für die Ausführung von
Gasflächendrainagen entwickelte "Handbuch Methangas" der Stadt Dortmund und das "Handbuch zur
bautechnischen Beherrschung von Methanaustritten mittels Geotextilien" der "TFH Georg Agricola" in Bochum
technische Lösungen an.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie
für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen

Elektrizität

Abwasser

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15)

Öffentliche Grünflächen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl
Bauweise

Baugebiet

Dachform
Nutzungsschablone

Offene Bauweise

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

GFL 1

Vorgartenbereiche

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Schutzstreifen von Versorgungsleitungen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13)

unterirdisch

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Fuß- und Radweg

Höhenbezugspunkt für Festsetzungen
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Firstrichtung

Traufhöhe als Höchstmaß

Firsthöhe als Höchstmaß

Gebäudehöhe als Höchstmaß

Lärmschutzwall (A-B) siehe textliche Festsetzungen Nr. 9.1

Dachform der Hauptgebäude: Flachdach

Dachform der Hauptgebäude: Pultdach

Dachform der Hauptgebäude: Satteldach

Zahl der Vollgeschosse

Lärmschutzwand (C-E / F-G) siehe textliche Festsetzungen Nr. 9.2

SONSTIGE DARSTELLUNG

Voraussichtliche (geplante) Böschung

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Dachneigung
Höhe der baulichen Anlagen

Höhe der baulichen Anlagen

Gestalterische Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW)

zulässige Dachneigung der Hauptgebäude

Dachform der Hauptgebäude: Zeltdach

Schutzkorridor Richtfunkverbindung

  WA

 II

25° - 45°

Straßenbegleitgrün

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung - Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind zulässig:

• Wohngebäude,
• die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende

Handwerksbetriebe,
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
• Anlagen für Verwaltungen.

Nicht zulässig sind:
• der Versorgung des Gebietes dienende Läden,
• Gartenbaubetriebe,
• Tankstellen.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 BauNVO)

Die Gebäudehöhe für ein Flachdachgebäude wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß
zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem obersten Abschluss der Dachhaut (inkl. Attika).

Die Traufhöhe wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem unteren
Bezugspunkt und dem Schnittpunkt zwischen der Außenfläche der Gebäudeaußenwand und der Dachhaut. Die
Dachhaut ist die nach außen gerichtete Oberfläche des Daches.

Die Firsthöhe des Satteldaches wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem
unteren Bezugspunkt und dem Schnittpunkt der Außenflächen beider Dachseiten.

Die Firsthöhe des Pultdaches wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem
unteren Bezugspunkt und dem obersten Abschluss der Dachhaut.

Die Firsthöhe des Zeltdaches wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem
unteren Bezugspunkt und dem und dem Schnittpunkt der Außenflächen der vier Dachseiten.

Unterer Bezugspunkt für die Bemessung der Trauf-, First- und Gebäudehöhen ist die Höhenlage der
Straßengradiente (Straßenachse) der Planstraße (in der Gebäudemitte). Bei Eckgrundstücken wird das Mittel
beider Straßen als Grundlage genommen. Die Höhenlage dieses Punktes ist durch lineare Interpolation aus den
beiden benachbarten in der Planzeichnung festgesetzten Straßenhöhen zu ermitteln. Das Quergefälle der Straße
bleibt dabei unberücksichtigt.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, Antennen) sind
auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäudehöhe angerechnet.

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 ist eine Überschreitung der gartenseitigen Baugrenzen (d. h.
von der Erschließungsstraße abgewandten Seite) durch Terrassen, Terrassenüberdachungen und eingeschossige
Anbauten bis zu einer Tiefe von maximal 3,00 m zulässig, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht
entgegenstehen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 bis WA 7 ist eine Überschreitung der gartenseitigen Baugrenzen (d. h.
von der Erschließungsstraße abgewandten Seite) durch Terrassen, Terrassenüberdachungen und eingeschossige
Anbauten bis zu einer Tiefe von maximal 2,00 m zulässig, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht
entgegenstehen.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind höchstens zwei Wohnungen (Wohneinheiten) je Wohngebäude zulässig.

5. Flächen für Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO in den ausgewiesenen
Vorgartenbereichen unzulässig. Begrünte Mülltonnenstandplätze sowie Zufahrten, Zugänge und
Beleuchtungsanlagen sind zulässig.

Die der Ver- und Entsorgung dienenden Nebenanlagen sind gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO als Ausnahme zulässig.

6. Stellplätze, Garagen, Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 4 und 22 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen und Stellplätze sind in den Allgemeinen Wohngebieten nur innerhalb der Baugrenzen und innerhalb der
im Bebauungsplan entsprechend hierfür nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flächen für Stellplätze und
Garagen zulässig. Carports (überdachte Stellplätze) sind wie Garagen zu behandeln. Ebenerdige Stellplätze sind
auf den Stellplatz- bzw. Garagenzufahrten zulässig.

7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

7.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte GFL 1

Die in der Plankarte festgesetzten Flächen GFL 1 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB zugunsten der zuständigen
Versorgungsträger mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten. Diese Flächen sind von jeglicher Bebauung
freizuhalten.

Hinsichtlich des GFL 1 am Westrand des Plangebietes kann im Rahmen einer Einzelfallprüfung ein Heranrücken
von bestimmten Arten von Einfriedungen (Zäune, Hecken) bis auf 2,0 m an die Leitung der Ferngasleitung L05001
vom Versorgungsträger zugelassen werden.

7.2 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte GFL 2

Die in der Plankarte festgesetzte Fläche GFL 2 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB zugunsten der Stadt Bochum
mit einem Geh- und Fahrrecht zu belasten. Diese Fläche ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.

7.3 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte GFL 3

Die in der Plankarte festgesetzten Flächen GFL 3 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB zugunsten der Stadt
Bochum, der zuständigen Versorgungsträger sowie der Anlieger mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten.
Diese Flächen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten.

8. Pflanzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

8.1 Pflanzmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum

Im öffentlichen Straßenraum sind mindestens 10 standortgerechte, vorrangig heimische Laubbäume in der Qualität
Hochstamm, Solitär-Baum, 4 x verpflanzt (4 x v.), mit Drahtballierung (DB), Stammumfang (Stu) 20 - 25 cm, gemäß
nachfolgender Pflanzenliste I anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Als Mindestgröße
der offenen Baumfläche ist pro Baum eine Fläche von 7,0 m² einzuhalten, dabei ist eine Mindestbreite von 2,0 m zu
berücksichtigen.
Die mit geeignetem Substrat verfüllte Pflanzgrube (Tiefe ≥ 1 m) muss ein durchwurzelbares Bodenvolumen von
mind. 12 m³ aufweisen. Die Bodenflächen unter den Bäumen sind mit bodendeckenden Pflanzen gemäß
nachfolgender Pflanzenliste II dauerhaft zu begrünen.

Pflanzenliste I (Auswahlliste)

Gattung Art Sorte Deutscher Name Qualität
Acer campestre Feldahorn 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)
Acer campestre Elsrijk Feldahorn 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)
Acer platanoides Spitzahorn 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)
Acer platanoides Cleveland Spitzahorn 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)
Acer platanoides Fairview Spitzahorn 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)
Quercus robur Fastigiata Pyramideneiche 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)
Sorbus aucuparia      Sheerwater Seedling Eberesche 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)
Tilia cordata Greenspire Winterlinde 4 x v., DB., 20-25 cm (Stu)

Pflanzenliste II (Auswahlliste)

Gattung Art Sorte Deutscher Name Qualität
Chaenomeles Hybr. Vesuvius Zierquitte Co., 2 x v., 40-60 cm Höhe
Cotoneaster dammeri Major Kriechmispel Co., 2 x v., 20-30 cm Höhe
Lonicera nitida Maigrün Heckenmyrte TB., 2 x v., 30-40 cm Höhe
Lonicera pileata Böschungsmyrte TB., 2 x v., 30-40 cm Höhe
Pyracantha Hybr. Red Cushion Feuerdorn Co., 2 x v., 40-60 cm Höhe
Rosa Hybr. Sommerabend Rose Co., 2 x v., 40-60 cm Höhe
Rosa rugosa Dagmar Hastrup Apfelrose Co., 2 x v., 40-60 cm Höhe
Rosa rugosa Repens Alba Apfelrose Co., 2 x v., 40-60 cm Höhe
Symphoricarpos chenaultii Hancock Schneebeere Co., 2 x v., 40-60 cm Höhe

(Co.= Container, TB.= Topfballen)

Die genauen Standorte in der Planstraße sind mit dem Tiefbauamt der Stadt Bochum abzustimmen.

Die konkrete Auswahl der Gehölzarten hat in Abstimmung mit dem Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bochum
zu erfolgen.

9. Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i. V. m. §
9 Abs. 2 BauGB)

9.1 Lärmschutzwall

In dem zeichnerisch durch Signatur festgesetzten Bereich ist zwischen den Punkten A und B ein Lärmschutzwall
über eine Länge von 30,00 m zu errichten. Dabei sind für die Höhenlage der Oberkante des Lärmschutzwalls
folgende Höhen über Normalhöhe Null (NHN) zugrunde zu legen:

A  = 137,80 m ü. NHN
B = 136,50 m ü. NHN

9.2 Lärmschutzwände

In den zeichnerisch durch Signatur festgesetzten Bereichen sind Lärmschutzwände zu errichten. Grundlage für die
Ausführung der Wände sind die ZTV-Lsw 06 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die
Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen). Dabei sind für die Höhenlagen der Oberkanten der
Lärmschutzwände folgende Höhen über Normalhöhe Null (NHN) zugrunde zu legen:

C = 138,50 m ü. NHN
D - F = 136,30 m ü. NHN
G = 135,60 m ü. NHN

HINWEISE

1. Bodenschutz

Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht sind die Anforderungen
des § 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie das Merkblatt 44 des
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) zu beachten.

Die im Rahmen der Baumaßnahme anfallenden Auffüllungsmaterialien sind vom gewachsenen Boden zu trennen.
Es gilt zu beachten, dass eine saubere Trennung der Materialien erfolgt, damit eine Vermischung und
Verschlechterung der Materialien auszuschließen ist.

2. Kampfmittel

Der südöstliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem bekannten Bombenabwurfgebiet. Es ist
daher zwingend erforderlich, die zu bebauenden Flächen und Baugruben im Vorfeld auf darunter befindliche
Kampfmittel abzusuchen. Alle Arbeiten des Baugrundeingriffs sind grundsätzlich ohne Gewaltanwendung und
erschütterungsarm durchzuführen. Zusätzlich ist im Bereich der Laufgräben und Schützenlöcher eine
systematische Oberflächendetektion erforderlich. Weist der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder
werden verdächtige Gegenstände festgestellt, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche
Kampfmittelbeseitigungsdienst über die Feuerwehr bzw. über die Polizei zu verständigen. Weitere Hinweise und
Vorgaben zur technischen Ausführung sind zudem der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen.

3. Bodendenkmäler

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h., Mauern,
alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit,
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit)
und/oder Relikte des Bergbaus (Stollen, Schächte, usw.) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern
ist der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe
(Tel. 0 27 61/93 75 0; Fax 0 27 61/93 75 20) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu
nehmen (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW).

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
(§ 9 Abs. 5 BauGB)

1. Bestehende Leitungen

Im Norden des Plangebietes verläuft die stillgelegte Ferngasleitung Nr. 9/12, Zeche Lothringen, DN 500 der Open
Grid Europe GmbH. Soweit es für ein späteres Bauvorhaben erforderlich sein sollte, kann die stillgelegte
Ferngasleitung nach vorheriger Abstimmung mit dem Beauftragten der Open Grid Europe GmbH ausgebaut
werden. Ein Herausschneiden der Rohre darf jedoch nur durch das Fachpersonal der Open Grid Europe GmbH
erfolgen. Alternativ kann die Ferngasleitung Nr. 9/12 von einem Fachunternehmen gereinigt und verfüllt werden
und gesichert im Untergrund verbleiben. Die Reinigungs- und Verfüllarbeiten sind nach Beendigung der
Maßnahme durch den Fachgutachter in einem Abschlussbericht zu dokumentieren. Dieser Bericht ist dem
Umwelt- und Grünflächenamt - untere Bodenschutzbehörde - zuzusenden.
Ferner liegt im nördlichen Plangebiet eine (namenlose) stillgelegte Kokereigasleitung. Diese wurde im Bereich der
nordwestlichen Rigole unter fachgutachterlicher Aufsicht ausgebaut und entsorgt. Für den weiteren östlichen
Verlauf der Leitung liegen fachgutachterliche Beurteilungen vor, wonach diese Kokereigasleitung gesichert im
Untergrund verbleibt.

Im Westen des Plangebietes verläuft die Gasfernleitung L05001 der Thyssengas GmbH. Die Gasfernleitung liegt
innerhalb eines grundbuchlich gesicherten Schutzstreifens von 8,0 m (4,0 m links und rechts der Leitung), in dem
aufgrund technischer Vorschriften bestimmte Nutzungen und Tätigkeiten untersagt sind.

Der Versorgungsträger der Gasfernleitung L05001 wird unter Einbeziehung der räumlichen Gegebenheiten
bestimmten Einfriedungsformen im Schutzstreifen zustimmen, soweit diese nicht näher als 2,0 m an die Leitung
heranrücken. Bestimmten Formen (Zäune bzw. Hecken) kann der Versorgungsträger zustimmen, jedoch sind
selbst hierbei Einschränkungen möglich (z. B. bei Fundamenten sowie stark wurzelnder Vegetation).
Andere Einfriedungsformen (z. B. Mauern etc.) sind nicht möglich bzw. müssen im Einzelfall geprüft und durch den
Versorgungsträger genehmigt werden. Daher sind zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen der Leitung
jegliche Maßnahmen im Schutzstreifen rechtzeitig im Vorfeld bei dem Versorgungsträger (Thyssengas GmbH,
Dortmund) anzukündigen und durch die Thyssengas GmbH freizugeben. Die Vorgehensweisen sowie mögliche
Auflagen sind einzuhalten.

Ebenfalls im Westen des Plangebietes verläuft im Bereich der Gasfernleitung L05001 eine sonstige
Stromversorgungsleitung der Westnetz GmbH, Recklinghausen.

2. Bestehende Richtfunktrassen

Durch das (westliche) Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
hindurch. Um zukünftige mögliche Interferenzen zu vermeiden, sollten entlang der Richtfunktrasse 305557112
geplante Gebäude/ Baukonstruktionen folgende Höhe nicht überschreiten:
Link 305557112 (Magenta) kreuzt das Plangebiet: max. Bauhöhe 13 m. Schutzstreifen um die Mittellinie des Links
+/4 m (Trassenbreite).

Im nordöstlichen Randbereich des Plangebietes verläuft die Richtfunktrasse 16EM1504 der E-Plus Mobilfunk
GmbH. Um zukünftige mögliche Interferenzen zu vermeiden, sollten entlang der Richtfunktrassen (Bereich
Plangebiet) geplante Gebäude/Baukonstruktionen folgende Höhen nicht überschreiten: Link 16EM1504 (schwarz)
max. Bauhöhe 22 m. Schutzstreifen um die Mittellinie des Links +/4 m (Trassenbreite).
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Bebauungsplan Nr. 925
- Wohnpark Hiltrop -

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Städtebau und Mobilität

Der Bebauungsplan besteht aus diesem
Blatt.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................

Die Planunterlage entspricht den Anforderun-
gen des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.
Die Festlegung der städtebaulichen Planung
ist geometrisch eindeutig. Der Katasterbestand
der Planunterlage ist vom 21.08.2014.

Bochum, den ..........................

Amt für Geoinformation,
Liegenschaften und Kataster
I.A.

............................................

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Ausschuss für Planung und Grundstücke der
Stadt Bochum hat in der öffentlichen Sitzung am
..........................  (TOP Nr.          ) den Beschluss
zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss ist am ..........................
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom ..........................
bis .......................... durchgeführt worden.

Am .......................... hat eine Bürgerversammlung
stattgefunden.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................

BEHÖRDENBETEILIGUNG

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher
Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom .......................... um Stellung-
nahme zu dem Planentwurf in der Fassung vom
.......................... gebeten.

Bochum, den ...........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................

BESCHLUSS DER ÖFFENTL. AUSLEGUNG

Der Ausschuss für Planung und Grundstücke der
Stadt Bochum hat in der öffentlichen Sitzung am
..........................  (TOP Nr.       )  die öffentliche
Auslegung des Planentwurfes in der Fassung vom
.......................... beschlossen.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Planentwurf in der Fassung vom .................
............... lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ............................ bis ............................  ein-
schließlich öffentlich aus.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am
..........................  ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Bochum hat gemäß § 10 Abs. 1
BauGB in der öffentlichen Sitzung am ..........................
(TOP Nr.               ) diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.

Bochum, den ..........................

......................................         ..........................................
Oberbürgermeister              Schriftführer

INKRAFTTRETEN

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB am .......................... ortsüblich
bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in
Kraft.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................

Für die Erarbeitung des Planentwurfes

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.V.  /  I.A.

..........................................      .......................................
Stadtbaurat        Leiter des Stadtplanungs- 

                 und Bauordnungsamtes

ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der geänderte / ergänzte Planentwurf in der Fassung
vom .......................... lag gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB
in der Zeit vom .......................... bis ..........................
einschließlich erneut öffentlich aus.

Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am
.......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister
I.A.

............................................
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